
Das jobcenter informiert
Das jobcenter Duisburg bildet laufend Fachkräfte aus

Eine der wichtigsten Aufgaben des job-
center Duisburg besteht darin, arbeits-
lose Menschen zu qualifizieren, damit
sie möglichst dauerhaft und mit guter
Bezahlung eine Arbeit aufnehmen kön-
nen. „Unsere Qualifizierungsangebote
sind passgenau auf unsere Kundinnen
und Kunden zugeschnitten und mit Blick
auf das Bildungsziel so ausgewählt,
dass nach erfolgreicher Qualifizierung
eine rasche Arbeitsaufnahme möglich
ist.“, so Martin Bruchhausen, Bereichs-
leiter im jobcenter Duisburg. „Wir sind
durchweg im engen Austausch mit den
hiesigen Arbeitgebern und orientieren
uns bei der Auswahl der Qualifizierungs-
angebote eng am Bedarf. So vermeiden
wir, dass wir Menschen qualifizieren,
die dann anschließend dennoch keine
Arbeit finden.“

Kundinnen und Kunden des jobcenter
Duisburg, die sich in einer Qualifizie-
rung befinden, werden kontinuierlich
begleitet und in einem hierfür zentral
eingerichteten Team intensiv beraten.
„Nach einer Qualifizierung sind unsere
Kundinnen und Kunden fit für den Ar-
beitsmarkt. Manchmal braucht es aber
einfach noch ein bisschen mehr. Sei
es, dass zur Arbeitsaufnahme ein Füh-
rerschein fehlt oder dass aufgrund be-
sonderer Anforderungen ein hoher Ein-
arbeitungsaufwand für den Arbeitgeber
besteht. Auch nach der Qualifizierung
geben wir Hilfestellung, wo es nötig ist.
Das kann der erwähnte Führerschein
oder auch die finanzielle Unterstützung
des Arbeitgebers sein, z.B. mit einem

Einarbeitungszuschuss“, berichtet Mar-
tin Bruchhausen.

Wenn Ihr Einkommen Ihren Arbeitslo-
sengeld-II-Anspruch nur wenig über-
steigt, besteht bei Aufnahme einer
sozialversicherungspflichtigen oder
selbstständigen Erwerbstätigkeit unter
Umständen die Möglichkeit, ein Ein-
stiegsgeld als Zuschuss zum Arbeits-
lohn zu bekommen.

Erforderlich kann dies sein, wenn, die
neue Arbeitsstelle mit besonderen
Eigenbemühungen, wie z. B. einem re-
gelmäßigen Einsatz an Sonn- und Feier-
tagen oder an wechselnden Orten ver-
bunden ist. Einstiegsgeld kann für die
Dauer von bis zu 24 Monaten erbracht
werden.

Wichtig ist, dass der Antrag unbedingt
vor Arbeitsaufnahme gestellt wird, da-
mit eine Bewilligung grundsätzlich mög-
lich ist.

Sie suchen Unterstützung für Ihr
Team?
Derzeit stehen folgende Absolventinnen
und Absolventen in den Startlöchern:
Berufskraftfahrer/innen, Busfahrer/in-
nen, Fachkräfte Schutz und Sicherheit,
Eisenbahner/innen – Betriebsdienst,
Lokführer und Transport, Altenpfleger/
innen.

Melden Sie sich bei Maike Heimeshoff
unter 0800/45555520.

Sie möchten sich weiterbilden, um Ihre
berufliche Perspektive zu verbessern?
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie!

jobcenter

TIPP:
Stadt Duisburg sucht Wahl-
helferinnen und Wahlhelfer
Erfrischungsgeld wird nicht auf
Arbeitslosengeld II angerechnet
Die Stadt Duisburg sucht für die Land-
tagswahl am 15. Mai 2022 ehrenamt-
liche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.
Um diese Tätigkeit auszuüben, benöti-
gen Sie keine besonderen Vorkenntnis-
se, Sie müssen lediglich für diese Wahl
wahlberechtigt sein.
Dies trifft in Nordrhein-Westfalen zu,
wenn man das 18. Lebensjahr erreicht
hat, die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzt, mindestens 16 Tage vor der
Wahl mit Hauptwohnsitz in NRW ge-
meldet und nicht vom Wahlrecht aus-
geschlossen ist.
Zu den Aufgaben der Helferinnen und
Helfer gehört es, sich in den Wahllo-
kalen um einen reibungslosen Ablauf
zu kümmern. Neben der Überprüfung
der Personalien und der Ausgabe der
Stimmzettel, zählen dazu auch die an-
schließende Auszählung der Stimmen
und die Ermittlung der Wahlbeteiligung.
Für weitere Informationen hat die Stadt
Duisburg auf ihrer Homepage eine
Schulungsplattform eingerichtet.
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer erhal-
ten je nach Aufgabenbereich ein Erfri-
schungsgeld zwischen 50 und 60 Euro.
Bei Kunden des jobcenter Duisburg
wird das Geld nicht auf die Regelleis-
tungen angerechnet.
Interessentinnen und Interessenten
können sich unter 0203 283 4399 oder
per E-Mail an wahlhelfer@stadt-duis-
burg.de melden.


Karriere in Duisburg – Große Weiterbildungs-
und Jobmesse in der schauinsland-reisen-arena
Sie suchen nach Informationen
zu Fragen der Weiterbildung, Sie
möchten Ihre berufliche Perspekti-
ve verbessern oder sind an einem
aktuellen Arbeitsplatzangebot in-
teressiert? Sie wollen Ihre berufli-
chen Aufstiegschancen optimieren
und suchen nach einer passen-
den Qualifizierung? Das Netzwerk
Weiterbildung Duisburg in Träger-
schaft der Bürgerstiftung Duisburg
veranstaltet am 28.04.2022 mit der
Agentur für Arbeit Duisburg, dem
jobcenter Duisburg und der Stadt
Duisburg bereits
zum wiederholten
Mal die Weiterbil-
dungs- und Job-
messe „Karriere in
Duisburg! Arbeit.
Bildung. Zukunft.“

Falls Sie Interesse
haben, notieren Sie
sich den Termin: Die
Veranstaltung findet

am 28. April 2022 in der Zeit von
10:00-15:00 Uhr in der schauins-
land-reisen-arena, Margareten-
straße 5-7 in 47055 Duisburg statt.

Der Eintritt ist kostenlos, eine An-
meldung nicht erforderlich. Aus-
künfte erteilen das jobcenter
Duisburg unter (0203) 302 1910
und die Arbeitsagentur unter der
kostenfreien Rufnummer 0800 4
555 00. Weitere Informationen
finden Sie im Internet unter www.
weiterbildung-duisburg.de.

Informationen vom jobcenter –
alle vier Wochen neu!
www.jobcenter-du.de

Der spezielle Service für Arbeitgeber in Duisburg

Der gemeinsame Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur und des
jobcenter bietet Ihnen kompetente und professionelle Unterstüt-
zung bei der Deckung Ihres Personalbedarfs an!

• Wir beraten und unterstützen Sie bei der Auswahl geeigneter
Mitarbeiter/innen.

• Wenn nötig, realisieren wir Qualifizierungen für neue Mitarbeiter/
innen oder bieten in der Phase der Einarbeitung individuelle finan-
zielle Hilfen in Form von Eingliederungszuschüssen an.

Wir beraten Sie gerne telefonisch!

Sie erreichen den Arbeitgeber-Service unter der Hotline:
0800 4 5555 20, E-Mail: Duisburg.Arbeitgeber@Arbeitsagentur.de

Stellenbörse Der Arbeitgeber-Service hält immer eine große Zahl attraktiver Stellenangebote bereit. Einige davon finden Sie hier:

Interessiert? Schicken Sie eine schriftliche Bewerbung unter Angabe der Jobnummer an den Arbeitgeber-Service Duisburg, Wintgensstraße 29-33, 47058 Duisburg.
E-Mail: Duisburg.Arbeitgeber@Arbeitsagentur.de

Beruf Einsatzbereich Tätigkeiten / Voraussetzungen Arbeitszeiten Jobnummer

Helfer*in Verkauf 47051 Duisburg Gesucht wird ein/e Helfer*in für den Verkauf mit Grundkenntnissen im Kassieren, in der Kunden-
beratung und -betreuung
Aufgaben: Kundenberatung, Verkauf, Warenverräumung, Warenpräsentation

Vollzeit 145

Monteur*in 47167 Duisburg Gesucht wird ein/e Monteur*in für die Reparatur von Abwasserleitungen mit Berufserfahrung in den Be-
reich Tiefbau und Gartenlandschaftsbau Aufgaben: Verlegen und Erneuerung von Abwasserleitungen.

Vollzeit 147

Helfer*in Lebensmittel-
herstellung

47138 Duisburg Gesucht wird ein/e Helfer*in für die Lebensmittelherstellung, die motiviert und zuverlässig ist
Aufgaben: Herstellung von Teigwaren

Vollzeit 150

Lagermitarbeiter*in 47229 Duisburg Gesucht wird ein/e Lagermitarbeiter*in im Bereich Lager und Transport für eine Spedition mit
Bereitschaft zur Schichtarbeit, Staplerschein, guten Deutschkenntnisse; erste Berufserfahrun-
gen sind wünschenswert
Aufgaben: Führen von Front- und Schubmaststaplern, Be- und entladen von Trailern, Contai-
nern und Silos, Durchführung der Abfüll-, Silier-, Entlade- und Versandtätigkeiten, etc

Vollzeit 152

Helfer*in Gartenbau 47269 Duisburg Gesucht wird ein/e Gartenbauhelfer*in für den Garten- und Landschaftsbau mit FS B und hand-
werklichem Geschick Aufgaben: Alle anfallenden berufsüblichen Tätigkeiten

Vollzeit 154

Vereinfachter Zugang
zur Grundsicherung bis
31.12.2022 verlängert

Das Bundeskabinett hat den ver-
einfachten Zugang zur Grundsi-
cherung (Arbeitslosengeld II) bis
zum 31. Dezember 2022 verlän-
gert. Damit übernehmen die Job-
center weiterhin die tatsächlichen
Kosten für Unterkunft und Heizung
und führen die Vermögensprüfung
nur eingeschränkt durch.

Die Verlängerung des vereinfach-
ten Zugangs zur Grundsicherung
wurde aus Anlass der besonderen
Umstände der COVID-19-Pande-
mie beschlossen. Auch nach dem
31. März 2022 findet demnach
nur eine eingeschränkte Vermö-
gensprüfung statt. Die Kosten der
Unterkunft werden im Regelfall
weiterhin in tatsächlicher Höhe an-
erkannt.

Die Sonderregelungen zum verein-
fachten Zugang zur Grundsiche-
rung gelten seit dem 1. März 2020
und geben den Menschen die Ga-
rantie, dass das Existenzminium
gesichert wird, sie ihr gewohntes
Umfeld nicht verlassen müssen
und auch die Alterssicherung er-
halten bleibt.


